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I Allgemeines

§ 1 Allgemeines

1. Aufgabe dieser Geschäftsordnung ist die Regelung der Organisation, der Koordinierung und des Ge-

schäftsbetriebes der Ausländerinnen- und Ausländervertretung sowie des unabhängigen Referats für die

ausländischen Studierenden der RWTH.

2. Diese Geschäftsordnung trifft Regelungen im Rahmen des Hochschulgesetzes, der Satzung der Studie-

rendenschaft der RWTH und ihrer Ergänzungsordnungen. In allen Fragen, in denen diese Geschäftsord-

nung keine Regelung trifft, gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments

der RWTH entsprechend.

II Ausländerinnen- und Ausländervertretung

§ 2 Präsidiale Aufgaben

1. Die Referentin bzw. der Referent und die stellvertretende Referentin bzw. der stellvertretende Referent

für die ausländischen Studierenden stehen der Ausländerinnen- und Ausländervertretung vor.

2. Die Referentin bzw. der Referent für die ausländischen Studierenden beruft dieAusländerinnen- undAus-

ländervertretung auf elektronischem Weg unter Einbehaltung einer Ladungsfrist von fünf Kalendertagen

ein. Sie bzw. er leitet die Sitzung und gibt die Beschlüsse der Ausländerinnen- und Ausländervertretung

an die Betroffenen weiter.

3. Die Referentin bzw. der Referent für die ausländischen Studierenden kann die Ausländerinnen- und Aus-

ländervertretung während der Vorlesungszeit jederzeit einberufen. Die Ausländerinnen- und Ausländer-

vertretung tagt während der Vorlesungszeit in der Regel mindestens einmal pro Monat.

4. Sie bzw. er muss sie einberufen:

(a) spätestens am fünfzehnten Tage nach Vorlesungsbeginn,

(b) unverzüglich auf Antrag von drei Mitgliedern der Ausländerinnen- und Ausländervertretung unter

Einhaltung der Ladungsfrist.

§ 3 Beschlussfähigkeit

1. Die Beschlussfähigkeit der Ausländerinnen- und Ausländervertretung ist an die Einhaltung der Ladungs-

frist und an die Anwesenheit von mindestens sechs Mitgliedern der Ausländerinnen- und Ausländerver-

tretung gebunden.

2. Die Beschlussfähigkeit wird überprüft:

(a) zu Beginn jeder Sitzung der Ausländerinnen- und Ausländervertretung,

(b) vor Wahlen undAbstimmungen auf Antrag eines Mitglieds der Ausländerinnen-undAusländervertre-

tung.

3. Verliert die Ausländerinnen- und Ausländervertretung die Beschlussfähigkeit vor Erledigung der Tages-

ordnung, so wird die Sitzung geschlossen. Die nächste Sitzung ist bezüglich der unerledigten Punk-

te der Tagesordnung der vorherigen Sitzung unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder der

Ausländerinnen- und Ausländervertretung beschlussfähig, sofern die Ladungsfrist eingehalten wurde.

§ 4 Beschlüsse und Wahlen

1. Jedes Mitglied der Ausländerinnen- und Ausländervertretung hat eine Stimme, die nicht übertragbar ist.

2. Für Beschlüsse und Wahlen ist eine einfache Mehrheit erforderlich, soweit dem andere Bestimmungen

nicht entgegenstehen.

3. Beschlüsse sind im Protokoll niederzulegen.

4. Beschlüsse der Ausländerinnen- und Ausländervertretung werden, sofern von dieser nichts anderes be-

stimmt wird, mit der Beschlussfassung wirksam.
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§ 5 Öffentlichkeit

Die Ausländerinnen- und Ausländervertretung verhandelt in öffentlicher Sitzung.

§ 6 Verfahren

Das Verfahren für die Sitzungen der Ausländerinnen- und Ausländervertretung richtet sich nach den Bestim-

mungen der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments.

III Unabhängiges Referat für die ausländischen Studierenden

§ 7 Wahl

1. Die Ausländerinnen- und Ausländervertretung wählt die Referentin bzw. den Referenten und die stellver-

tretende Referentin bzw. den stellvertretenden Referenten für die ausländischen Studierenden sowie die

Projektleiterinnen bzw. die Projektleiter im unabhängigen Referat für die ausländischen Studierenden.

2. Gewählt ist, wer in geheimer oder offener Wahl die absolute Mehrheit der Stimmen der Mit- glieder der

Ausländerinnen- und Ausländervertretung auf sich vereinigt.

3. DieWahl einer Referentin bzw. eines Referenten sowie einer stellvertretenden Referentin bzw. eines stell-

vertretendenReferenten für die ausländischen Studierenden ist die ersteAmtshandlung derAusländerinnen-

und Ausländervertretung. Zuvor können keine anderen Wahlen durchgeführt oder Beschlüsse gefasst

werden.

4. Die Wahl folgt den Grundsätzen der Personenwahl laut Wahlordnung der Studierendenschaft.

§ 8 Stellung und Pflichten

1. Die Referentin bzw. der Referent für die ausländischen Studierenden vertritt die Ausländerinnen- und

Ausländervertretung entsprechend § 32, (1) 1., 2., 3. und 7. Der Satzung der Studierendenschaft. Die

stellvertretende Referentin bzw. der stellvertretende Referent für die ausländischen Studierenden vertritt

die Referentin bzw. den Referenten.

2. Die Referentin bzw. der Referent für die ausländischen Studierenden legt gegenüber derAusländerinnen-

und Ausländervertretung Rechenschaft über die Erfüllung der Aufgaben des unabhängigen Referats für

die ausländischen Studierenden ab.

3. Die Referentin bzw. der Referent für die ausländischen Studierenden berichtet während der Sitzungen

des Studierendenparlaments über die Erfüllung der Aufgaben des unabhängigen Referats für die auslän-

dischen Studierenden.

§ 9 Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Hochschule und Vereinen ausländischer

Studierender

1. Das unabhängige Referat für die ausländischen Studierenden vertritt gemeinsam mit dem Allgemeinen

Studierendenausschuss die Interessen der ausländischen und staatenlosen Studierenden gegenüber

der Hochschule. Dazu arbeitet es mit dem International Office sowie dem Studierendensekretariat zu-

sammen.

2. Die Vereine der ausländischen Studierenden haben eine wichtige Funktion bei der Wahrnehmung der

kulturellen Interessen der ausländischen Studierenden. Daher wird die Zusammenarbeit mit diesen Ver-

einen angestrebt.
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IV Schlussbestimmungen

§ 10 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung wird durch das Präsidium des Studierendenparlaments unterzeichnet und durch Aus-

hang in den Räumlichkeiten des AStA veröffentlicht.

Zusätzlich wird sie elektronisch veröffentlicht. Sie tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse des Studierendenparlaments vom 20.10.2021, 14.06.2023 und 22.04.2026.
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